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Vergabekriterien 

für Ausschreibung größerer landwirtschaftlicher Acker- und Wiesenflächen 
 
 

Die LHS bringt grundsätzlich gekündigte landwirtschaftliche Acker- und Wiesenflächen 
gerecht und sinnvoll zur Neuvergabe unter die Landwirte. Bei größeren zur Neu-
vergabe anstehender Flächen ist es sinnvoll, die Vergabe über ein öffentliches Aus-
schreibungsverfahren durchzuführen, um der Einhaltung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes gerecht zu werden. Daher wurde ein Kriterienkatalog für öffentliche Aus-
schreibungsverfahren von Ackerland- und Wiesenflächen im Punktesystem entwickelt.  
 
Grundsätzlich werden ortsspezifische Gegebenheiten im Auswahlverfahren beachtet 
und mitberücksichtigt. Die Vergabekriterien werden nach Ausschreibung im Auswahl-
verfahren in genau der aufgeführten Reihenfolge über das Punktesystem angewandt. 
 

1. Registrierung des Betriebs (Betriebsnummer) bei der Unteren Landwirtschafts-
behörde in Ludwigsburg als Nachweis für einen Betriebssitz in Stuttgart 
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2. Erhaltung möglichst zusammenhängender Bewirtschaftungseinheiten durch 
Vorlage von Auszügen aus dem Gemeinsamen Antrag (*) 
(GA) der letzten 3 Jahre als Bewirtschaftungsnachweis angrenzender Flächen 
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3. Ortsnahe Betriebe aus der Gemeinde Stuttgart 
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4. Verlust von städtischen Pachtflächen durch Infrastrukturmaßnahmen oder 
übergeordnete städtische Belange als Ausgleich 
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5. Gerechte Verteilung unter Berücksichtigung der bisher gepachteten städti-
schen Flächen 
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